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Vierter Teil. Mustersammlung300

MUSTER 62: Urteilstenor Strafbefehlsverfahren – Formblatt

Az.:  , den 

Im Namen des Volkes!

Urteil
 Der Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts 

 vom  wird ohne Verhand-
lung zur Sache verworfen.1 

1. Wegen des / der im Strafbefehl des Amtsgerichts  
bezeichneten Straftaten wird der Angeklagte zur Geldstrafe von  

 verurteilt.
Oder:
1. Es wird festgestellt, dass der Angeklagte mit Strafbefehl des Amtsgerichts 

 vom  des / der

  rechtskräftig schuldig gesprochen wurde. 

2. Er wird deswegen 
 unter Einbeziehung der Strafe / Einzelstrafen aus dem Urteil / Strafbefehl des 

AG / LG  vom   
(Az. ) – nach Auflösung der dort gebildeten 
Gesamtstrafe –

 zur Geldstrafe / Gesamtgeldstrafe von  verurteilt.   
 zur Freiheitsstrafe / Gesamtfreiheitsstrafe von  verurteilt. 

 Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 

 Die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt wird angeordnet.

 Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen. Sein Führerschein wird eingezogen. 
Ihm darf vor Ablauf von  keine neue Fahrerlaubnis 
erteilt werden. 

 Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. 

 Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 und die notwendigen Auslagen des / der Nebenkläger 

 Soweit der Angeklagte freigesprochen wurde, trägt die Staatskasse die Kosten des Verfah-
rens und die dem Angeklagten insoweit entstandenen notwendigen Auslagen. Im Übrigen 
trägt der Angeklagte die Kosten des Verfahrens.

1 § 411 Abs. 1 S. 1 StPO; eine Kostenentscheidung ist nicht zu treffen. 
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